
 
 
 
 
 

KANTON 

NIDWALDEN 

 LANDRAT  FINANZKOMMISSION  Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans 

Telefon 041 618 79 04, www.nw.ch  

 

2024.NWGSD.14   1/2 
 

  

 

 

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246  
 

 

Stans, 7. Juni 2024 

Landratsbeschluss über einen Objektkredit für ein zinsloses Darlehen mit Rangrücktritt 
an den Verein Spitex Nidwalden; Mitbericht der Finanzkommission 

Sehr geehrter Herr Landratspräsident 
Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte 
 
Die Finanzkommission (Fiko) hat an der Sitzung vom 7. Juni 2024 in Anwesenheit von Regie-
rungsrat Peter Truttmann den Antrag des Regierungsrates vom 21. Mai 2024 beraten. Sie 
erstattet dem Landrat gestützt auf Art. 23b Abs. 1 des Landratsgesetzes und auf § 92 des 
Landratsreglements Mitbericht. 

1 Ausgangslage 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat mit Beschluss Nr. 325 vom 21. Mai 2024 einen 
Objektkredit  für ein zinsloses Darlehen mit Rangrücktritt an den Verein Spitex Nidwalden in 
der Höhe von Fr. 550'000.-. Mit dem Objektkredit soll der Verein Spitex Nidwalden vor einer 
allfälligen Überschuldung bewahrt werden.  

2 Stellungnahme Finanzkommission 

Die Finanzkommission anerkennt die Bedeutung von Spitex Nidwalden für den Kanton. Der 
Kanton hat gemäss Gesundheitsgesetz die medizinische Grundversorgung sicherzustellen. 
Die ambulanten Pflegeleistungen zählen zur Grundversorgung. Der  Markanteil der Spitex 
Nidwalden an der spitalexternen Gesundheitspflege und Hilfe zu Hause beträgt rund 80%. Sie 
ist in diesem Sinne systemrelevant, da die rund 1'200 Klientinnen und Klienten nicht durch 
andere Spitex-Organisationen aufgefangen werden könnten. Die Finanzkommission begrüsst, 
dass dem Verein nicht ein A-Fonds-perdu-Beitrag geleistet, sondern ein rückzahlbares, zins-
loses Darlehen gewährt werden soll. Mit diesem kann eine Überschuldung und damit eine 
Konkurseröffnung durch das Gericht vermieden werden. Die Finanzkommission nimmt zur 
Kenntnis, dass einerseits durch die bereits vom Regierungsrat getroffenen Massnahmen (Er-
höhung des Beitrags des Kantons für gemeinwirtschaftliche Leistungen, Abrechnung sämtli-
cher Kurzzeiteinsätze) und andererseits durch den Sanierungsplan des Vereins in den ersten 
vier Monaten des Jahres 2024 eine "schwarze Null" erreicht werden konnte. Zudem werden 
im Jahr 2025 die Pflegetaxen erhöht wie auch die Tarife für die hauswirtschaftlichen Leistun-
gen. Die Gesundheitsdirektion wurde angehalten, die finanzielle und organisatorische Ent-
wicklung der Spitex eng zu begleiten. Die schrittweise Rückzahlung des zinslosen Darlehens 
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muss erfolgen, sobald das Eigenkapital des Vereins Spitex Nidwalden bei einer Jahresrech-
nung einen Wert von mehr als 1 Mio. Franken ausweist. 

3 Antrag der Finanzkommission 

Die Finanzkommission stimmt dem Objektkredit für ein Darlehen in der Höhe von Fr. 550'000.- 
mit 9:0 Stimmen (keine Enthaltungen) zu.  

Freundliche Grüsse 
FINANZKOMMISSION 

 

Christof Gerig 
Präsident 

lic. iur. Emanuel Brügger 
Landratssekretär 
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